Information zur Übermittlung der Rechnungsabschlüsse:

In Bezug auf die von der Abteilung 7 übermittelte „Richtlinie für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2025“ wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Rechnungsabschlüsse wie folgt zu übermitteln sind:

1.) In elektronischer Form hat die Übermittlung unter Anschluss der erforderlichen Unterlagen an die E-Mail-Adresse abteilung7@stmk.gv.at zu erfolgen. Dabei sind die angeschlossenen PDF-Dateien in ihren Datenmengen so gering zu halten, dass die höchstmögliche Datenmenge nicht überschritten wird und der Versand in einem E-Mail erfolgen kann. 
 
2.) Die Übermittlung des Papierwerkes hat für ihre Gemeinde, unter Anschluss der Unterlagen, in einfacher Ausfertigung an die Adresse

Abteilung 7 Gemeinden, Wahlen und ländlicher Wegebau
Referat Gemeindeaufsicht und Wirtschaftliche Angelegenheiten
Bereich Regionale Gemeindeaufsicht – Fachteam Südweststmk/GU
Hauptstraße 151
8141 Premstätten

zu erfolgen. Die postalische Versendung oder Überbringung der Unterlagen soll möglichst zeitnah mit der elektronischen Übermittlung durchgeführt werden.

Der Abteilung 7 sind folgende Unterlagen zum Rechnungsabschluss 2025 zu übermitteln: 

· [bookmark: Kontrollkästchen1]Vorlageschreiben der Gemeinde (vom BGM unterfertigt):			|_|
· Nachweis der ordnungsgemäßen Ladung zur Gemeinderatssitzung samt 	
Tagesordnung (inklusive Zustellnachweise) sowie Kundmachung mit 
Anschlags- und Abnahmevermerk			|_|
· Beschluss eines allfälligen Sitzungsplans			|_|
· Kundmachung Auflage RA 2025 mit Anschlags- und Abnahmevermerk		|_|
· Auszüge aus der Verhandlungsschrift der Gemeinderatssitzung (unterfertigt):	|_|
· Feststellung der Beschlussfähigkeit			|_|
· Bericht des Prüfungsausschusses			|_|
· Gegebenenfalls Beratung und Beschlussfassung zur Bildung und/oder 
Auflösung von Rücklagen nach folgender Gliederung:			|_|
· Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve		|_|
· Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve (BZ)	|_|
· Allgemeine Haushaltsrücklage			|_|
· Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve - Eröffnungsbilanz	|_|
· Gegebenenfalls Beratung und Beschlussfassung über die Änderung(en)
zum Rechnungsabschluss-Entwurf			|_|
· Gegebenenfalls Beratung und Beschlussfassung über die Änderung(en)
der Eröffnungsbilanz			|_|
· Beschluss des Rechnungsabschlusses			|_|
· Kundmachung Beschluss RA 2025 mit Anschlags- und Abnahmevermerk 
(kann nachgereicht werden)			|_|



· PDF-Datei RA 2025 mit Bestandteilen gem § 172 Abs 1 StGHVO			|_|
· übrige Beilagen zum RA (§ 172 Abs 2 StGHVO)			|_|
· Lagebericht (§ 173 StGHVO)			|_|
· Beteiligungsbericht (§174 StGHVO iVm § 71b Abs 4 GemO)			|_|
· Anhang (§ 175 StGHVO)			|_|

Das beschlossene Druckwerk des Rechnungsabschlusses ist mit dem
Gemeindesiegel zu versehen und vom Bürgermeister/von der Bürgermeisterin 
zu unterfertigen (§ 131 Abs 3 StGHVO):						|_|

Es ist darauf zu achten, dass die gelieferten pdf-Dateien und die eingespielten GHD-Daten mit den übermittelten Druckwerken des Rechnungsabschlusses lückenlos übereinstimmen!
